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Anfrage und Begründung 
 
Im Frühjahr 2022 finden die Gesamterneuerungswahlen für den Grossen Gemeinderat und 
den Stadtrat statt. Dabei legt der Stadtrat den Wahltermin fest (§ 21 Gemeindeordnung). 
 
Die Termine der Gesamterneuerungswahlen der letzten Zeit wurden jeweils auf ein Datum 
gelegt, an dem weitere Abstimmungen von Bund, Kanton und/oder Stadt durchgeführt wur-
den. Weil bei Sachabstimmungen die Stimmbeteiligung im Regelfall höher ist als bei Wahlen, 
können Sachabstimmungen Mobilisierungseffekte zur Folge haben, die sich auch auf die 
Wahlen auswirken. In welche Richtung diese Mobilisierungseffekte gehen, hängt von den 
Themen der Sachabstimmungen ab.  
 
Die Wahlergebnisse sollten aber unverfälscht und unbeeinflusst von den Themen der Sach-
abstimmungen zustande kommen. Deshalb empfiehlt es sich, die Gesamterneuerungswah-
len auf einen Termin zu legen, an dem keine weiteren Abstimmungen stattfinden. 
 
Ein separater Termin für die Gesamterneuerungswahlen rechtfertigt sich auch aufgrund von 
deren Bedeutung. Mit ihnen werden in Winterthur die politischen Weichen in Parlament und 
Regierung für vier Jahre gestellt. Wenn am selben Termin zahlreiche und womöglich polari-
sierende Abstimmungsvorlagen neben den Wahlen anstehen, verringert sich das Interesse 
an den lokalen Wahlen. Zwar bringt die Durchführung der Gesamterneuerungswahlen an ei-
nem separaten Datum einen höheren Aufwand mit sich. Ein solcher ist aber verkraftbar. In 
den letzten Jahren wurden nämlich mehrmals auch schon Separattermine für Ersatzwahlen 
in den Stadtrat angesetzt, und zwar allein mit dem Zweck, die Amtsnachfolge zeitlich nicht zu 
verzögern. 
 
Konkret könnte im Jahr 2022 ein separater Termin im März in Frage kommen. Am 13. Feb-
ruar 2022 – übrigens mitten in den Winterthurer Sportferien – ist ein vom Bund festgelegter 
Abstimmungstermin. Zählt man vier Wochen hinzu (Frist für die Zustellung der Wahlunterla-
gen), so kommt man auf den 13. März 2022, der sich als möglicher Wahltermin anerbieten 
würde. 
 
 
Frage: 
Ist der Stadtrat bereit, den Termin für die Gesamterneuerungswahlen auf einen Tag festzule-
gen, an dem keine anderen Abstimmungen anstehen? 


